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1. Planungsanlass  

Für den Änderungsbereich des Flächennutzungsplans der Stadt Putlitz wurde 

der vorhabenbezogenen Bebauungspläne „Solarpark Putlitz nördlich der        

L 111“ aufgestellt. Vorgesehen ist die Ausweisung eines sonstigen Sonderge-

bietes nach § 11 Abs. 2 BauNVO mit der Zweckbestimmung Energieerzeu-

gung auf der Basis solarer Strahlungsenergie. Der derzeit wirksame Flächen-

nutzungsplan weist den Änderungsbereich als Gewerbegebiet und Grünfläche 

aus.  

Aus diesem Grund lässt sich der vorhabenbezogene Bebauungsplane „Solar-

park Putlitz nördlich der L 111“ sowie die geplante Ausweisung eines sonsti-

gen Sondergebiets mit der Zweckbestimmung „Energiegewinnung auf der 

Basis solarer Strahlungsenergie“ nicht aus dem wirksamen Flächennutzungs-

plan entwickeln. Die deshalb erforderliche 2. Änderung des Flächennut-

zungsplans erfolgt daher im Parallelverfahren gemäß § 8 Abs. 3 BauGB. Da-

mit wird dem Entwicklungsgebot nach § 8 Abs. 2 Rechnung getragen.  

2. Vorgaben und Rahmenbedingungen 

2.1 Rechtsgrundlagen 

o Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 3. November 2017 

(BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 08. August 

2020 (BGBl. l S. 1728) 

o Baunutzungsverordnung (BauNVO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 21. No-

vember 2017 (BGBl. I S. 3786) 

o Planzeichenverordnung (PlanZV 90) i. d. F. der Bekanntmachung vom 18. 

Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Geset-

zes vom 04. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057) 

o Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzge-

setz - BNatSchG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 

2542) zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl. 

I S. 306)  

o Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz 

(Brandenburgisches Naturschutzausführungsgesetz - BbgNatSchAG) i. d. F. der 

Bekanntmachung vom 21. Januar 2013 (GVBl.I/13, [Nr. 3]), zuletzt geändert 

durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25. September 2020 (GVBl.I/20, [Nr. 28]) 

o Hauptsatzung der Stadt Putlitz in der aktuellen Fassung  
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2.2  Änderungsbereich 

Der räumliche Änderungsbereich beläuft sich auf eine Fläche von etwa 8,08 ha. Er 

erstreckt sich auf das Flurstück 85 der Gemarkung Putlitz, Flur 3.  

 

2.3 Planungsbindungen 

Bauleitpläne unterliegen den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung. Dabei sind 

die einzelnen Bundesländer gebunden, übergeordnete und zusammenfassende Pläne 

oder Programme aufzustellen.  

Für Planungen und Maßnahmen der Stadt Putlitz ergeben sich die Ziele, Grundsätze 

und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung aus folgenden Rechtsgrundlagen: 

• Raumordnungsgesetz (ROG) vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2986), 

zuletzt geändert Artikel 5 Absatz 15 des Gesetzes vom 3. Dezember 2020 

(BGBl. I S. 2694) 

• Verordnung über den Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-
Brandenburg (LEP HR) vom 29. April 2019 (GVBl. Ll/19, [Nr. 35] 

• Gesetz zu dem Staatsvertrag der Länder Berlin und Brandenburg über das 

Landesentwicklungsprogramm 2007 (LEPro 2007) und die Änderung des 

Landesplanungsvertrags vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I S. 235) 

Im Verlauf des Aufstellungsverfahrens ist die Vereinbarkeit mit den Zielen und 

Grundsätzen der Raumordnung zu prüfen. Rechtsgrundlage hierfür ist § 4 Abs. 1 

ROG.   

Nach § 3 Nr. 6 ROG sind solche Vorhaben, die die räumliche Entwicklung und Ord-

nung eines Gebietes beeinflussen, als raumbedeutsam zu beurteilen. In diesem Zu-

sammenhang entscheiden also die Dimension der Freiflächen-Photovoltaikanlage, die 

Besonderheit des Standortes sowie die vorhersehbaren Auswirkungen auf gesicherte 

Raumfunktionen, die Raumbedeutsamkeit. 

Gemäß geltender Rechtsprechung trifft das regelmäßig dann zu, wenn infolge der 

Größe des Vorhabens Auswirkungen zu erwarten sind, die über den unmittelbaren 

Nahbereich hinausgehen (Raumbeanspruchung, Raumbeeinflussung). 

Die in den raumordnerischen Grundsätzen formulierten Standortprioritäten werden 

mit dem gewählten Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „So-

larpark Putlitz nördlich der L 111“ vollständig erfüllt.  

Gemäß dem LEPro 2007 § 2 Abs. 3 wird dem Ausbau neuer Wirtschaftsfelder im 

ländlichen Raum eindeutig zugesprochen. Dazu zählt die europaweite und nationale 

Neuausrichtung auf die Erzeugung regenerativer Energien (Windenergie, Solarener-

gie, Biomasse).  
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„Die Erschließung bzw. Stärkung neuer, zukunftsfähiger Wirtschaftsfelder trägt zur 

Diversifizierung der Erwerbsgrundlagen und somit zur Schaffung von Arbeitsplätzen 

auch außerhalb der Landwirtschaft bei. Zur Stabilisierung der wirtschaftlichen Ent-

wicklung und Vermeidung weiterer Abwanderung sollen die ländlichen Räume zu ei-

nem wissensbasierten Wirtschaftsraum weiterentwickelt werden.“ (Begründung zu § 

2 zu (3); LEPro 2007) 

Die wesentlichen Wertschöpfungspotenziale der ländlichen Räume sollen zukunfts-

weisend durch „technologische Innovationen und daran anknüpfende Produktionspo-

tenziale insbesondere in den Technologiebereichen der Energie […] erschlossen und 

weiterentwickelt werden“. (Begründung zu § 2 zu (3); LEPro 2007) 

Der Grundsatz G 8.1 (1) des LEP HR besagt, dass zur Vermeidung und Verminderung 

des Ausstoßes klimawirksamer Treibhausgase eine räumliche Vorsorge für eine kli-

maneutrale Energieversorgung, insbesondere durch erneuerbare Energien getroffen 

werden soll.  

„Auf versiegelten oder baulich geprägten Teilen von Konversionsflächen außerhalb 

innerörtlicher Siedlungsgebiete sollen städtebaulich nicht integrierbare Vorhaben zu-

gelassen werden, wenn eine tragfähige Entwicklungskonzeption vorliegt und eine 

raumverträgliche Verkehrsanbindung gesichert ist. Konversionsflächen außerhalb in-

nerörtlicher Siedlungsgebiete mit hochwertigen Freiraumpotenzialen oder ohne we-

sentliche bauliche Vorprägung sollen einer Freiraumnutzung zugeführt werden.“ 

(Grundsatz G 5.10, LEP HR 2019)  

Der südliche Bereich des Planungsraums wird als Lagerplatz genutzt. Dieser Bereich 

ist durch eine ständige Befahrung und damit einhergehend einer deutlichen Verdich-

tung des Bodens geprägt. Teilweise ist der Planungsraum in diesem Bereich mit Be-

tonplatten versiegelt. Alle weiteren Bereiche unterliegen einer regelmäßigen Mahd 

oder werden intensiv landwirtschaftlich genutzt.     

Eine Zersiedlung bzw. Zerschneidung von Freiräumen kann durch den Anschluss der 

Fläche an die Ortslage im Westen und Biogasanlage im Osten und die Einbindung und 

Entwicklung der vorhandenen und geplanten Gehölzstrukturen vermieden werden. 

Die Erschließung der Fläche ist bereits über eine vorhandene Zufahrt gewährleistet.  

Für das Plangebiet sind in der Festlegungskarte des LEP HR keine flächenbezogenen 

Festsetzungen getroffen worden. Textliche Festlegungen des LEP HR stehen der Pla-

nung ebenfalls nicht entgegen.  

Der Geltungsbereich des BP befindet sich innerhalb des Vorbehaltsgebietes „Histo-

risch bedeutsame Kulturlandschaft" (VB HBK) Nr. 2 „Seddiner Stepenitz-

Schlatbachniederung". Mit der Darstellung verbindet die Regionalplanung den Grund-

satz, dass die in der Festlegungskarte dargestellten VB HBK Teilräume in der Region 

sind, die aufgrund ihrer wertvollen Landschaftsstrukturen und besonderen kulturhis-

torischen Bedeutung den zusammenhängenden Charakter des Gebietes als Kultur-

landschaft prägen. Die VB sollen vor einer raumbedeutsamen Inanspruchnahme ge-

schützt werden, welche die bestehenden Qualitäten der Landschaft entwerten oder 

stark überprägen könnte (vgl. teil II 2.1 (G) ReP FW).  
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Zu den Nutzungskonflikten gehören in der Regel insbesondere Maßnahmen und Vor-

haben zur geplanten Errichtung großflächiger und raumbedeutsamer baulicher Anla-

gen im Außenbereich ab 10 ha. 

Bei der geplanten PVA handelt es sich um eine bauliche Anlage die geeignet ist den 

Charakter einer „Historisch bedeutsamen Kulturlandschaft" zu beeinträchtigen. Je-

doch aufgrund der geringen Größe der geplanten Anlage mit ca. 8,4 ha sowie auf-

grund der teilweisen Vorprägung des Standortes durch eine aufgegebene gewerbliche 

Nutzung handelt es sich um kein großflächiges raumbedeutsames Vorhaben mit be-

stehendem Nutzungskonflikt gegenüber dem Vorbehaltsgebiet (VB) und ist dem 

Grundsatz der Regionalplanung vereinbar. 

 

3. Entwicklungsziele der Flächennutzungsänderung  

Ziel der 2. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Putlitz ist die bau-

planungsrechtliche Vorbereitung und die Entwicklung von Flächen zur Gewin-

nung solarer Strahlungsenergie. Im geplanten sonstigen Sondergebiet 

„Energiegewinnung auf der Basis solarer Strahlungsenergie“ sollen grund-

sätzlich die Errichtung und der Betrieb von Freiflächen-Photovoltaikanlagen 

einschließlich erforderlicher Nebenanlagen vorbereitet und ermöglicht wer-

den.  

Die Gebietsausweisung berührt ausschließlich anthropogen vorgeprägte mit 

Anbindung an die Biogasanlage Putlitz. Der Änderungsbereich des Flächen-

nutzungsplans werden derzeit als Gewerbegebiet und Grünfläche für Aus-

gleichs- und Ersatzmaßnahmen dargestellt. Ersatz- oder Ausgleichsmaßnah-

men wurden in diesem Bereich bis Dato nicht umgesetzt. Die ursprüngliche 

Planung einer Umgehungsstraße in diesem Bereich ist ebenfalls nicht mehr 

Ziel der Stadt.   

Für den Änderungsbereich des Flächennutzungsplans der Stadt Putlitz ergibt 

sich folgende Flächenbilanz: 

 

Ausweisung im  

Flächennutzungsplan 

Bestand Planung 

Sonstiges Sondergebiet    0 ha 8,08 ha 

Gewerbegebiet  2,0 ha 0 ha  

Trassenfreihaltung Umgehungsstraße 0,8 ha 0 ha 

Grünfläche für Ausgleichs- und Ersatz-

maßnahmen 

5,28 ha 0 ha 
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4. Auswirkungen der Flächennutzungsänderung  

Die Ausweisung eines sonstigen Sondergebietes entfaltet auf der Ebene des 

Flächennutzungsplans keine unmittelbaren Wirkungen auf den Natur- und 

Landschaftshaushalt. Es werden jedoch die planungsrechtlichen Grundlagen 

für die Entwicklung eines Solarparks geschaffen. 

Die geplanten Sondergebietsausweisungen stehen in unmittelbarem Zusam-

menhang mit der Errichtung einer Anlage zur Erzeugung solarer Strahlungs-

energie und deren Nebenanlagen. Es besteht die Möglichkeit, die schwer-

punktmäßige Ermittlung bestimmter Umweltauswirkungen einer nachfolgenden 

Planungsebene zuzuordnen (Abschichtung). Eine angemessene und ab-

schließende Konfliktbewältigung der zu erwartenden Auswirkungen ist auf der 

Ebene der Flächennutzungsplanung nicht zweckmäßig. 

Maßgeblich für die Betrachtungen der Umweltauswirkungen sind die mit der 

Aufstellung der 2. Änderung des Flächennutzungsplans im Vernehmen mit dem 

Bebauungsplan mögliche Flächeninanspruchnahme sowie die vorhersehbaren 

bau-, anlage- und betriebsbedingten Auswirkungen des Solarparks auf die zu 

untersuchenden Schutzgüter.  

Die Prüfung der Wirkung der geplanten Flächennutzungsplanänderung auf die 

Schutzgüter des Untersuchungsraums lässt sich aufgrund der bestehenden 

Zusammenhänge des Bauleitplanverfahren auf die Änderung des Flächennut-

zungsplans übertragen. 

 


